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Fe de rführung: 

Dezernat I, Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft 

B e t eiligung: 

Dezernat I, Rechtsamt 
Dezernat V, Bürger- und Ordnungsamt 

B e t reff: 

He idelberger Wirtschaftsoffensive -  
E rweiterung der Außenbewirtschaftungsflächen und 
Re duzierung von Gebühren bis zum 31.12.2022  
Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung 

B e s c h l u s s v or l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: 
Z u stimmung zur Beschluss-
emp fehlung: 

Han dzeichen: 

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

23.11.2021 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 09.12.2021 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

B eschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 16. Dezember 2021 
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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

1) Die Regelung zur Erweiterung der Außenbewirtschaftungsflächen wird als Maßnahme 
der „Heidelberger Wirtschaftsoffensive“ letztmalig bis zum 31.12.2022 verlängert. 

2) Die Gebühren für Außenbewirtschaftungsflächen, Werbeaufsteller, Warenständer, De-
korationsgegenstände und ähnlichem werden zwischen dem 01.01.2022 bis zum 
31.12.2022 um 75% auf 25% im Vergleich zur Gebührenhöhe vor der Coronapandemie re-
duziert. Zu diesem Zweck wird die als Anlage 1 beigefügte "6. Satzung zur Änderung der 
Sondernutzungsgebührensatzung" beschlossen. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 keine  
  

Einnahmen:  
 Mindereinnahmen durch Gebührensenkung ca. 300.000 
  

Finanzierung:  
 keine  
  

Folgekosten:  

 keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Der Gemeinderat hat in Anbetracht der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-
Pandemie mit Beschluss vom 23.07.2020 die Aussetzung von Gebühren für die Außenbe-
wirtschaftung sowie für bestimmte weitere gewerbliche Sondernutzungen des öffentli-
chen Raums bis zum 31.12.2021 beschlossen. In seiner Sitzung am 22.07.2021 hat der Ge-
meinderat im Rahmen der Drucksache 0166/2021/IV mehrheitlich die Aufrechterhaltung 
der erweiterten Außenbewirtschaftung und die Reduzierung von Gebühren im Grundsatz 
beschlossen, was durch Beschluss dieser Vorlage umgesetzt werden soll. 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.11.2021 

Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung 

Enthaltung 1   
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Sitzung des Gemeinderates vom 09.12.2021 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 09.12.2021 

16  Heidelberger Wirtschaftsoffensive – Erweiterung der Außenbewirtschaftungsflächen und 
Reduzierung von Gebühren bis zum 31.12.20222 
Änderung  der Sondernutzungsgebührensatzung 
Beschlussvorlage 0356/2021/BV  

Bevor Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner die Vorlage zur Abstimmung stellt, gibt er ei-
nen kurzen Überblick darüber, welche Maßnahmen in Bezug auf die Wirtschaftsoffensive 
bereits in Kraft getreten sind wie zum Beispiel:  

 Hilfen für inhabergeführten Einzelhandel 

 Dankescheine 

 Großzügige Auslegung der Sondernutzungserlaubnisse 

 Einrichtung einer Online-Plattform 

Im Anschluss daran meldet sich Stadtrat Dr. Gradel zu Wort und bringt für die CDU-

Fraktion folgende zwei Anträge ein: 

Antrag 1 

1. Erlass der anteiligen Standgebühren für die Standbetreiber des Heidelberger Weih-
nachtsmarktes  

2. Anteilige Einforderung des Pacht-Einnahmeausfalls der Heidelberg Marketing GmbH bei 
der Landesregierung, die durch die Absage des Marktes den Ausfall verschuldet hat. 

Antrag 2 

Wir beantragen, das Verbot des Betriebs von Heizstrahlern ab 31.03.2021 in der Wintersai-
son 2021/2022 bis 31.03.2022 auszusetzen und den Weiterbetrieb hierfür zu ermöglichen. 

Daran anschließend erfolgt eine Diskussion in deren Verlauf sich die Stadträte Grädler, 
Karaaslan, Dr. Gradel, Michelsburg, Cofie-Nunoo, Föhr und Breer sowie die Stadträtin 
Stolz zu Wort melden. Nachfolgende Hauptargumente werden vorgetragen: 

 Überbrückungsgelder für die Händler gebe es vom Land. 

 Aus dem Beschlusstext solle das Wort „letztmalig“ gestrichen werden, da man nicht 
einschätzen kann wie sich die Corona-lage weiterentwickelt. 

 Heizstrahler bringen keine Vorsteile, da auch im Außenbereich 2G+ gelte. Niemand 
werde sich extra testen lassen, um in die Kälte zu sitzen, wenn er auch in den Innenbe-
reich sitzen könne. 

 Die bisherige Regelung, dass die Verwaltung in eigener Zuständigkeit handle, solle 
beibehalten werden. 

Bürgermeister Erichson ergänzt, dass es wichtig sei die finanziellen Hilfen des Landes ab-
zuwarten, um die Bezieher nicht in einen Konflikt zu bringen, dass sie zu viel Hilfen bean-
tragt hätten. 

Daraufhin bittet Stadtrat Dr. Gradel den 1. Antrag der CDU als Hilfsantrag zu sehen, der 
dann herangezogen werden solle, wenn vom Land keine Corona-Hilfen an die Weih-
nachtsmarktbetreiber gezahlt würden. Es sei wichtig den Händlern ein Signal zu senden. 
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Stadträtin Stolz teilt mit, dass sie sich bei der Abstimmung enthalten werde, da sie sowohl 
die Nöte der Händler verstehen könne, eine Ausdehnung von Außengastronomie jedoch zu 
Lasten der Anwohnerinnen und Anwohner gehe, wogegen sie Bedenken habe. 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner greift den Vorschlag auf, dass das Wort „letztma-
lig“aus dem Beschlusstext gestrichen werden soll. Er sagt dies zu und stellt anschließend 
die beiden Anträge der CDU sowie den Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Abstim-
mung. 

Antrag 1 der CDU (Änderung in fett dargestellt): 

Die Verwaltung möge prüfen, in wieweit den Weihnachtsmarkthändlern, bei ausbleibenden 
Corona-Hilfen durch das Land, die Stadt Unterstützung anbieten kann in Form von:  

1. Erlass der anteiligen Standgebühren für die Standbetreiber des Heidelberger Weih-
nachtsmarktes  

2. Anteilige Einforderung des Pacht-Einnahmeausfalls der Heidelberg Marketing GmbH bei 
der Landesregierung, die durch die Absage des Marktes den Ausfall verschuldet hat. 

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit zwei Enthaltungen 

Antrag 2 der CDU 

Wir beantragen, das Verbot des Betriebs von Heizstrahlern ab 31.03.2021 in der Wintersai-
son 2021/2022 bis 31.03.2022 auszusetzen und den Weiterbetrieb hierfür zu ermöglichen. 

A bstimmungsergebnis: abgelehnt mit 13:18:6 Stimmen  
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Daraus ergibt sich folgender geänderter Beschluss mit Arbeitsauftrag des Gemeinderates  
(Änderung und Arbeitsauftrag in fett dargestellt):  

1) Die Regelung zur Erweiterung der Außenbewirtschaftungsflächen wird als Maßnahme 
der „Heidelberger Wirtschaftsoffensive“ letztmalig bis zum 31.12.2022 verlängert. 

2) Die Gebühren für Außenbewirtschaftungsflächen, Werbeaufsteller, Warenständer, De-
korationsgegenstände und ähnlichem werden zwischen dem 01.01.2022 bis zum 
31.12.2022 um 75% auf 25% im Vergleich zur Gebührenhöhe vor der Coronapandemie re-
duziert. Zu diesem Zweck wird die als Anlage 1 beigefügte "6. Satzung zur Änderung der 
Sondernutzungsgebührensatzung" beschlossen. 

Es ergeht folgender Arbeitsauftrag an die Verwaltung: 

Die Verwaltung möge prüfen, in wieweit den Weihnachtsmarkthändlern, bei ausbleibenden 
Corona-Hilfen durch das Land, die Stadt Unterstützung anbieten kann in Form von:  

1. Erlass der anteiligen Standgebühren für die Standbetreiber des Heidelberger Weih-
nachtsmarktes  

2. Anteilige Einforderung des Pacht-Einnahmeausfalls der Heidelberg Marketing GmbH bei 
der Landesregierung, die durch die Absage des Marktes den Ausfall verschuldet hat.  

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

Ergebnis: beschlossen mit Änderung und Arbeitsauftrag an die Verwaltung 

Enthaltung 2   
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Begründung:  

1. Ausgangslage und finanzielle Situation der Stadt Heidelberg 

Die unbürokratische Erweiterung der Außengastronomieflächen im Zuge der Corona-Pandemie im 
Jahr 2020 ist bei den Heidelberger Gastronomiebetrieben auf eine sehr positive Resonanz gestoßen. 
In Folge dessen hat der Gemeinderat der Stadt Heidelberg auch für das Jahr 2021 die Erweiterungs-
möglichkeit für Außengastronomieflächen und die Aussetzung von Sondernutzungsgebühren bis zum 
31.12.2021 beschlossen. Durch dieses Vorgehen hat die Stadt Heidelberg auf Einnahmen von rund 
400.000 Euro pro Jahr verzichtet. Im Zuge der Berichterstattung des DEHOGA im Ausschuss für Wirt-
schaft und Wissenschaft hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 22.07.2021 mehrheitlich einen 
Beschluss zur Aufrechterhaltung der erweiterten Bewirtschaftung und zur Reduzierung von Gebüh-
ren im Rahmen des genehmigten Haushaltes gefasst. Um eine Verlängerung der aktuell geltenden 
Regelungen und eine Reduzierung von Gebühren umsetzen zu können, bedarf es eines weiteren for-
malen Beschlusses des Gemeinderates im Rahmen dieser Vorlage. 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplans 2021/2022 der Stadt 
Heidelberg nur mit deutlichen Einschränkungen und Auflagen bestätigt. Unter diesen finanziellen 
Rahmenbedingungen sieht die Stadtverwaltung keinen Spielraum für einen kompletten Gebühren-
verzicht. In Kenntnis dieser Situation bringt die Verwaltung ein Gebührenmodell ein, das sowohl di e 
Belange der Gastronomie als auch die Vorgaben des Haushaltsplans berücksichtigt. 

Demnach schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat vor, Gebühren in Höhe von 25% im Vergleich zur 
ursprünglichen Gebührenhöhe vor der Coronapandemie zu erheben. Die Gebühren sollen dabei auch 
auf die im Rahmen der Wirtschaftsoffensive genehmigte Erweiterungsfläche erhoben werden. Somit 
kann die Stadt Heidelberg auch Einnahmen für Flächen verzeichnen, auf die bislang keine Gebühren 
erhoben wurden. Als Entgegenkommen für die Gastronomiebetriebe ist geplant, die Fälligkeit für die 
Gebühren in 2022 nicht wie sonst üblich auf Januar festzusetzen, sondern auf den 01.07.2022 zu verla-
gern. Die Höhe der Verwaltungsgebühren spielen insgesamt eine untergeordnete Rolle, werden aber 
in 2022 wieder zu 100% erhoben, da die Verwaltungsleistung ja auch erbracht wird. Das vorgeschlage-
ne Modell ist auch für die Stadtverwaltung praktikabel, da sich der Mehraufwand für die Ämter, die für 
die Erteilung der Genehmigungen und Erhebung der Gebühren zuständig sind, zwar erhöht aber ins-
gesamt überschaubar bleibt. 

2. B eibehaltung der Erweiterungsflächen für Außengastronomie und Reduzierung von Sondernut-
zungsgebühren bis zum 31.12.2022 

Die Verwaltung schlägt vor, die Heidelberger Gastronomiebetriebe durch diese in 2020 begonnenen 
Maßnahmen zu unterstützen und die Möglichkeit der Außenflächenerweiterung letztmalig zuzulas-
sen, sofern dies tatsächlich, aus wegerechtlichen, verkehrlichen und nachbarschutzrechtlichen 
Gründen möglich ist. In Einzelfällen, in denen in den vergangenen Monaten Konflikte durch die erwei-
terte Außenbewirtschaftung entstanden sind, wird sich die Verwaltung gezielt mit dem Einzelfall be-
fassen und sich für die Lösung des Konfliktes einsetzen.  
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Ebenso schlägt die Verwaltung im Sinne des Gemeinderatsbeschlusses vor, bis zum 31.12.2022 die 
Außenbewirtschaftungsgebühren zu reduzieren. Um eine gebührenreduzierte Erweiterung der Au-
ßenbewirtschaftungsflächen für Gastronomen weiterhin zu ermöglichen, ist eine Änderung in der 
Sondergebührensatzung (betroffen ist hier die Nummer 7 GebVerz-SoNuGS) vorzunehmen. Für darin 
vorgeschlagene Gebührenänderungen/-erlässe gilt zu berücksichtigen, dass sich die Gebühren, die 
sich aus städtischen Satzungen ergeben (zum Beispiel für Müllabfuhr, Wasserversorgung, Verwal-
tungsgebühren, etc.) nicht ohne Satzungsänderungen gesenkt oder ganz erlassen werden können. 
Zur Sicherstellung der kommunalen Finanzen durch stabile Einnahmen besteht eine gesetzliche 
Pflicht zur Gebührenerhebung. 

Von Folgendem wird bei der Realisierung des Vorschlages zur Erweiterung der Außengastronomie 
und zur Reduzierung von Sondernutzungsgebühren abgewichen: 

 Richtlinien zur Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen zur Außenbewirtschaftung in Hei-
delberg, die unter anderen sinngemäß folgende Vorgaben machen 

o Die Außenbewirtschaftung soll nur auf dem Gehweg, der direkt vor der Gaststätte liegt, 
zugelassen werden, nicht vor den Nachbargebäuden. 

o Bei Außenbewirtschaftung auf Plätzen ist das durch den Gemeinderat beschlossene 
Platznutzungskonzept zu berücksichtigen. 

 Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Heidelberg  

Gewerbliche Sondernutzungen im Öffentlichen Raum 
Seitdem die Geschäfte nach dem langen Lockdown im Weihnachtsgeschäft wieder öffnen konnten, 
haben sich die Umsätze, nach Erkenntnissen einer Umfrage des Handelsverbandes Nordbaden, noch 
nicht wieder auf dem Niveau vor der Pandemie eingestellt. Um die Kunden wieder in die Geschäfte zu 
führen und von möglichen Online-Bestellungen, die während der Pandemie einen starken Zuwachs 
erfahren haben, abzuwenden, ist es notwendig, die Heidelberger Einzelhandelsbetriebe und Dienst-
leister weiter zu unterstützen. Folglich ist es für die Händlerschaft sinnvoll, mithilfe von Werbetafeln, 
Warenständern und Dekorationsgegenständen auf ihre Waren und Angebote aufmerksam zu machen. 
Hierbei soll der stationäre Einzelhandel von Mehrkosten entlastet werden, indem die Gebühren für 
diese Art von Außennutzung im gesamten Jahr 2022 um 75% im Vergleich zu den Gebühren vor der 
Coronapandemie reduziert werden.  
Folglich ist es notwendig, eine Satzungsänderung entsprechend der beiliegenden 
6. Änderungssatzung (betroffen sind hier die Nummern 4 und 5 GebVerz-SoNuGS) vorzunehmen, da-
mit die Gebühren für das Aufstellen von Werbetafeln, Dekorationsgegenständen etc. bis einschließ-
lich 31.12.2022 gesenkt werden können. 
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Die Verwaltung schlägt vor, den Gewerbetreibenden durch eine großzügige Auslegung der Richtlinien 
im Zusammenhang mit der Corona-Krise zu helfen. Im Einzelnen geschieht dies durch folgende Vor-
gehensweisen: 

 Abweichen von strengen Regelungen zum Aufstellen von Werbetafeln, Warenständern, Deko-
rationsgegenständen, etc. 

 Wenn keine Regelungen existieren, wird das Ermessen im Sinne der Gewerbetreibenden 
großzügig ausgelegt. 

 Senkung der Gebühren für die Sondernutzungen in 2022 um 75% im Vergleich zu den Gebühren 
vor der Coronapandemie. 

Von Folgendem wird in diesem Zusammenhang abgewichen: 
 Richtlinien der Stadt Heidelberg für gewerbliche Sondernutzungen 
 Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Heidelberg 

Sonderfall Altstadt 
Einzelne Regelungen der Richtlinie für gewerbliche Sondernutzung werden in der Altstadt mit Blick 
auf die Corona-Krise in den Seitenstraßen bereits jetzt nicht vollzogen. Die Beschränkungen für De-
korationsgegenstände/ Warenauslagen/ Schilder sind insofern aufgehoben. Die L ockerungen gelten 
bislang jedoch nicht für die Hauptstraße, da dort aufgrund des hohen Personenaufkommens Aufstel-
ler und andere Gegenstände den Fußgängerverkehr nicht stärker als bisher behindern sollen. Es hat 
sich gezeigt, dass in der Hauptstraße der nach der Corona-Verordnung geforderte Mindestabstand 
von 1,5 Meter ohnehin schwer einzuhalten ist. Hier kann eine Lockerung daher auch in 2022 nur sehr 
maßvoll erfolgen. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
N ummer/n: 
( C odierung)  

+  /  - 
b e rührt: 

Z i el/e: 

AB 5 + Erhalt der Einzelhandelsstruktur 
  Be gründung: 

   

  Z i el/e: 

SL 3 + Stadtteilzentren als Versorgungs- und Identifikationsräume stärken 
  Be gründung: 

   

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 

 

Anlagen zur Drucksache:  

N ummer: Be zeichnung  

01 6. Satzung zur Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung 

02 Sachantrag der CDU-Fraktion vom 07.12.2021 
(Tischvorlage in der Sitzung des Gemeinderates vom 09.12.2021) 

03 Sachantrag der CDU-Fraktion vom 07.12.2021 
(Tischvorlage in der Sitzung des Gemeinderates vom 09.12.2021) 
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